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Best Practice in der Aus- und Fortbildung von Richtern 

und Staatsanwälten 

Bereich: Feststellung des Fortbildungsbedarfs 

Bezeichnung: Strukturiertes Verfahren zur Ermittlung des Fortbildungsbedarfs 

Kurzdarstellung: In Rumänien werden Informationen über den Fortbildungsbedarf von 

Richtern und Staatsanwälten erhoben. Dabei wird auf zahlreiche 

Informationsquellen zurückgegriffen (darunter 

Fortbildungsbeauftragte, Gerichte, Staatsanwaltschaften, 

Richterverbände, Angehörige sonstiger Rechtsberufe und 

Evaluationsergebnisse von Fortbildungsmaßnahmen früherer Jahre). 

Die Themenbereiche, die in den Fortbildungskatalog eines Jahres 

Eingang finden, werden mit den Zahlen der Teilnehmeranmeldungen 

abgeglichen. 

Jüngst wurde ein Online-System eingerichtet, um diese Prozesse zu 

vereinfachen. Richter und Staatsanwälte sind aufgefordert, die für das 

Folgejahr gewünschten Themen anzukreuzen oder neue Vorschläge zu 

unterbreiten. Dadurch kann für jeden Kurs eine „Nachfragequote“ 

ermittelt werden, die Aufschluss darüber gibt, bei welchen Kursen die 

Nachfrage am höchsten ist. Das vereinfacht auch die Finanzplanung. 

Diese Daten stellen die Grundlage für eine Fortbildungsbedarfsanalyse 

und anschließende Erstellung eines Fortbildungsjahresplans unter 

Einbeziehung des nationalen Instituts für Aus- und Fortbildung und des 

Hohen Justizrates dar.  
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Strukturiertes Verfahren zur Ermittlung des Fortbildungsbedarfs 

 

Telefon: + 40 021 310 21 10 

Fax: + 40 021 311 02 34 

E-Mail: office@inm-lex.ro 

Website: http://www.inm-lex.ro 

Anmerkungen Zwar verfügt jede Einrichtung für die justizielle Aus- und Fortbildung in 

der EU über ihr eigenes System zur Feststellung des Aus- und 

Fortbildungsbedarfs, doch traten im Rahmen der aktuellen Studie 

einige besonders interessante Ideen zutage. 

Das oben beschriebene Verfahren könnte als GUTE PRAXIS betrachtet 

werden. 

 

Quelle: Pilotprojekt zur juristischen Aus- und Fortbildung auf europäischer Ebene: „Los 1 – Best Practice 
in der Aus- und Fortbildung von Richtern und Staatsanwälten (Studie)“, Europäisches Netz für die Aus- 
und Fortbildung von Richtern und Staatsanwälten (EJTN) 
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